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Lizenzbestimmungen
• Diese Materialien sind lizenziert für @USERINFONAME@.
• Die Materialien dürfen ausschließlich für die Implementation, Verbesserung oder den Betrieb
von Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der genannten Organisation genutzt werden.
• Hierfür dürfen die Materialien beliebig verändert, ergänzt oder neu gestaltet werden.
• Für alle anderen Einsatzzwecke - insbesondere für die Veröffentlichung der Materialien und
deren Einsatz für Kunden des Lizenznehmers - muss im Vorfeld eine schriftliche Genehmigung der
3473 Gurus GbR eingeholt bzw. eine entdprechende Lizenz erworben werden.
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Die Seiten dieses Bereiches sollen Ihnen nur einen Eindruck vermitteln, welche Inhalte
wir für Sie erarbeitet haben. Deshalb sind die Inhalte absichtlich „verpixelt“:
mehr und mehr Buchstaben werden auf jeder Seite durch Punkte ersetzt.
Wenn Sie auf  alle  Inhalte zugreifen möchten,  benötigen Sie eine entsprechenden
Zugang.

Sie  möchten  einen  Zugang  erwerben?  Hier  finden  Sie  alle  weiteren
Informationen!

←→

14.1 IS-Richtlinie
Ref VdS 10000 Kommentar

G1

In Ergänzung zu Abschnitt
6.2 MÜSSEN in einer IS-
Richtlinie die
Bedingungen, unter
welchen IT-Ressourcen
ausgelagert werden
dürfen, festgelegt werden.

•
Die gewählte Formulierung ist sehr generisch. Sie umfasst sowohl
das Nutzen von cloudbasierten Anwendungen (Software-as-a-Service
wie z. B. Microsoft 365, Webmailer, Instant Messaging, Cloud-
Speicher oder Videokonferenzsysteme), cloudbasierten Plattformen
(Platform-as-a-Service wie Microsoft Azure oder Google App Engine),
cloudbasierten Infrastrukturen (Infrastructure-as-a-Service wie
DropBox oder Amazon Elastic Compute Cloud) als auch das
dauerhaft Auslagern von Funktionen (klassisches Outsourcing).
•
Insbesondere muss in der IS-Richtlinie festgelegt werden, wer über
die Auslagerung der IT-Ressourcen entscheidet.
•
Um d.n Impl.m.nti.rung.- und Pfl.g.aufwand zu v.rring.rn kann in d.r
Richtlini. kann auf .nt.pr.ch.nd. Li.t.n .rlaubt.r bzw. v.rbot.n.r Di.n.t.
v.rwi…n w.rd.n. Di… Li.t.n könn.n j. nach B.darf al. Po.itivli.t.n, al.
N.gativli.t.n od.r al. .in. Mi.chung au. b.id.n g.führt w.rd.n.

←→
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